


Pfalz jährlich die Unterlagen zum Präventivgespräch. Das zugehörige Schreiben fin

den Sie anbei (Anlage 3).

Die Verwaltungsvorschrift zur gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe 

schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen im Berufsleben im Landes

dienst Rheinland-Pfalz (VV Teilhabe) finden Sie unter dem folgenden Link: https://lan- 

desrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004742.

Die Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen 

Schulen (DO-Schulen) finden Sie unter dem folgenden Link: https://landes- 

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504.

Die Organisatorischen und personalrechtlichen Handreichungen der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion für Schulleitungen und Lehrkräfte finden Sie unter dem fol

genden Link: https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung 3/Formulare Down- 

loads Lehrkraefte/Organisationen und Handreichungen fuer Lehrkraefte.pdf.

Zu A)

Siehe Antwort zu Drs 18/11201 Martin Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 

06.02.2025 Drucksache 18/11351, Link: https://dokumente.landtag.rlp.de/land- 

tag/drucksachen/11351 -18.pdf.

Zu B)

Siehe beiliegende Inklusionsvereinbarung sowie Antwort zu Drs 18/11201 Martin Hal

ler (SPD) , Ministerium für Bildung 06.02.2025 Drucksache 18/11351, Link: https://do- 

kumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11351-18.pdf, Antwort zu Drs 18/9134 

Martin Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 11.04.2024 Drucksache 18/9306, Link: 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9306-18.pdf, Dienstordnung für 

Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (DO-Schulen), 

Link: https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504 und Organisa

torische und personalrechtliche Handreichungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdi

rektion für Schulleitungen und Lehrkräfte, Link: https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abtei- 

lung 3/Formulare Downloads Lehrkraefte/Organisationen und Handreichun

gen fuer Lehrkraefte.pdf.
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Zu C)

Siehe beiliegende Inklusionsvereinbarung, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Bildung und Kultur vom 2. März 1994 (944 A - Tgb.Nr. 1708/92), Link: https://landes- 

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000003487, Dienstordnung für Lehrkräfte, 

Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen (DO-Schulen), Link: 

https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504 und Organisatori

sche und personalrechtliche Handreichungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirek

tion für Schulleitungen und Lehrkräfte, Link: https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abtei- 

lung 3/Formulare Downloads Lehrkraefte/Organisationen und Handreichun

gen fuer Lehrkraefte.pdf.

Zu D)

Siehe beiliegende Inklusionsvereinbarung, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Bildung und Kultur vom 2. März 1994 (944 A - Tgb.Nr. 1708/92), Link: https://landes- 

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000003487, Antwort zu Drs 18/11201 Martin 

Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 06.02.2025 Drucksache 18/11351, Link: 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11351 -18.pdf, Antwort zu Drs 

18/9134 Martin Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 11.04.2024 Drucksa

che 18/9306, Link: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9306-18.pdf, 

Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen 

(DO-Schulen), Link: https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504 

und Organisatorische und personalrechtliche Handreichungen der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion für Schulleitungen und Lehrkräfte, Link: 

https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung 3/Formulare Downloads Lehrkraefte/Orga

nisationen und Handreichungen fuer Lehrkraefte.pdf.

Zu E)

Siehe beiliegende Inklusionsvereinbarung, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Bildung und Kultur vom 2. März 1994 (944 A - Tgb.Nr. 1708/92), Link: https://landes- 

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000003487, Antwort zu Drs 18/11201 Martin 

Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 06.02.2025 Drucksache 18/11351, Link:
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https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11351 -18.pdf und Antwort zu 

Drs 18/9134 Martin Haller (SPD) , Ministerium für Bildung 11.04.2024 Drucksa

che 18/9306, Link: https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9306-18.pdf 

sowie Internetauftritt der Antidiskriminierungsstelle des Landes Rheinland-Pfalz, Link: 

https://mffki.rlp.de/themen/vielfalt/antidiskriminierungsstelle.

Zu F), G), H) und I)

Siehe beiliegende Inklusionsvereinbarung, Verwaltungsvorschrift zur gleichberechtig

ten und selbstbestimmten Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Men

schen im Berufsleben im Landesdienst Rheinland-Pfalz, Link: https://landes- 

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004742, Verwaltungsvorschrift Mehrarbeit 

im Schuldienst, Link: https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP- 

VVRP000004200, Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an 

öffentlichen Schulen (DO-Schulen), Link: https://landes-

recht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504 und Organisatorische und perso

nalrechtliche Handreichungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für Schullei

tungen und Lehrkräfte, Link: https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung 3/Formu

lare Downloads Lehrkraefte/Organisationen und Handreichungen fuer Lehr- 

kraefte.pdf.

Zu J)

Die Beantwortung der Frage J) ist nicht möglich. Das Landestransparenzgesetz sieht 

vor, dass zu beim Auskunftsverpflichteten vorhandenen amtlichen Informationen Zu

gang zu gewähren ist. Es beinhaltet jedoch keine rechtliche Prüfung.

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu

rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG).

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten

schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma

chen.

4

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11351-18.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9306-18.pdf
https://mffki.rlp.de/themen/vielfalt/antidiskriminierungsstelle
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004742
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004742
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004200
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004200
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/VVRP-VVRP000004504
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_3/Formulare_Downloads_Lehrkraefte/Organisationen_und_Handreichungen_fuer_Lehrkraefte.pdf
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_3/Formulare_Downloads_Lehrkraefte/Organisationen_und_Handreichungen_fuer_Lehrkraefte.pdf
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_3/Formulare_Downloads_Lehrkraefte/Organisationen_und_Handreichungen_fuer_Lehrkraefte.pdf










davon eine Ausfertigung. In der Herbststatistik müssen Sie angeben, ob Sie dieses Ge
spräch rechtzeitig angeboten und durchgeführt haben.

Ich bitte Sie aus gegebenem Anlass ausdrücklich um Beachtung und Umsetzung dieser 
Verpflichtung.

In der Anlage erhalten Sie die Inklusionsvereinbarung sowie einen Vorschlag zur Er
stellung des oben beschriebenen schriftlichen Vermerks. Zukünftige Fortschreibungen 
der Inklusionsvereinbarung werden stets im Gemeinsamen Amtsblatt des Ministeriums 
für Bildung und des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland
Pfalz bekannt gegeben. Insoweit bitte ich Sie um Beachtung. Die aktuelle Inklusions
vereinbarung steht auch unter folgendem Link zur Verfügung:

Microsoft Word - Inklusionsvereinbarung Veröffentlichunqsversion.docx (rlp.de)

Im Übrigen rege ich an, im Rahmen der Durchführung des Präventivgesprächs den 
Umfang der Schwerbehindertenermäßigung, die gemäß § 10 Lehrkräfte-Arbeitszeitver- 
ordnung (LehrArbZVO) u, a. an den Grad der Behinderung gekoppelt ist, zu kontrollie
ren.

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Bezirksvertrauenspersonen 
schwerbehinderter Menschen an rheinland-pfälzischen Schulen gemäß nachstehender 
Übersicht:

GS - Grundschulen

Britta Köhler, Bondorfer Straße 7, 53604 Bad Honnef 

Tel.: 02224-968631

E-Mail: britta.koehler@add.rlp.de
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FöS - Förderschulen

Monika Fleumüller, Pfalzeler Str. 31, 54293 Trier

Tel.: 0157-38982299

E-Mail: monika.heumueller@add.rlp.de

RS plus - Realschule plus

Kerstin Clarida, Gartenstr. 4, 56412 Boden

Tel.: 02602-9186565

E-Mail: kerstin.clarida@add.rlp.de

BBS - Berufsbildende Schulen

Michael Flaupt, Im Schildchen 29, 56070 Koblenz

Tel.: 0261-9224991

E-Mail: michael.haupt@add.rlp.de

GYM - Gvmnasien/Kollegs

Tessa Liebscher, Neumühle 0, 56338 Becheln

Tel.: 06776-9591144

E-Mail: tessa.liebscher@add.rlp.de
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Inklusionsvereinbarung für die schwerbehinderten Menschen an staatlichen
Schulen und Studienseminaren

vom 26.02.20211

in der Fassung vom 24.11.20232

I. Präambel

Nach Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes darf niemand wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden; Artikel 64 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung und das Landes
gesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen 
verstärken dieses Benachteiligungsverbot.

Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße auf den Schutz und die Solidarität 
der Gesellschaft angewiesen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist wesentlicher 
Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben. Dabei obliegt insbesondere den öffentlichen Arbeitgebern gegenüber den 
schwerbehinderten Menschen eine besondere Fürsorge- und Förderungspflicht. In Erfüllung 
einer Vorbildfunktion wird es deshalb als Verpflichtung angesehen, die Einstellung und Be
schäftigung von schwerbehinderten Menschen nach Kräften zu fördern und sie in ihrem Be
rufsalltag sowie in ihrem beruflichen Fortkommen in jeder Weise zu unterstützen.

Die dauerhafte berufliche Inklusion behinderter Menschen ist nur durch eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Auswirkungen von Behinderungen auf die Arbeits
platzsituation werden in offenem Dialog zwischen allen Beteiligten einer sachlichen und fach
gerechten Lösung zugeführt. Um dies zu erreichen, werden konkrete, realisierbare Zielverein
barungen abgeschlossen. Grundlage für die Umsetzung sind gemeinsame Anstrengungen, 
Konsens und Kooperation aller Beteiligten.

Die Dienststellenleitungen sind verpflichtet, den schwerbehinderten Menschen mit Rücksicht 
und Verständnis zu begegnen und einen bei der Anwendung der zugunsten der schwerbehin
derten Menschen getroffenen Bestimmungen entstehenden Ermessensspielraum großzügig 
zu handhaben.

Bei den Maßnahmen zur Inklusion und Förderung schwerbehinderter Menschen handelt es 
sich um notwendige Hilfen zur Herstellung von Chancengerechtigkeit und nicht um Privilegien. 
Die Schwerbehinderteneigenschaft darf nicht zu Nachteilen im beruflichen Leben führen. Alle 
am schulischen Leben Beteiligten sollen den schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen mit 
Verständnis und Einfühlungsvermögen begegnen.

Diese Fürsorge soll auch in der Bereitschaft zur kollegialen Mithilfe zum Ausdruck kommen. 
Die Dienststellenleitungen beraten die Beschäftigten dahingehend, eine evtl, vorliegende 
Schwerbehinderteneigenschaft beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung fest
stellen zu lassen, und arbeiten in allen Fragen, die schwerbehinderte Menschen betreffen, mit 
den jeweils zuständigen Partnern (Schwerbehindertenvertretungen, Personalräten, Integrati
onsamt) zusammen.

1 Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung vom 25.03.2021-Az.: 0362 0003 09019215 (AmtsBI. S. 266)
2 Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung vom 24.11.2023 - Az.: 0362-0003#2023/0001-09019215.0002 
(AmtsBI. S. 498)



II. Allgemeine Grundsätze

Um den vorgenannten Zielen und der besonderen sozialpolitischen Verantwortung eines öf
fentlichen Arbeitgebers Rechnung zu tragen, schließen das Ministerium für Bildung, die Haupt
vertrauenspersonen und die Hauptpersonalräte aller Schularten die Inklusionsvereinbarung 
nach § 166 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ab.

Die ressortbezogene Inklusionsvereinbarung ergänzt die Verwaltungsvorschrift zur gleichbe
rechtigten und selbstbestimmten Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Men
schen im Berufsleben im Landesdienst Rheinland-Pfalz vom 3. November 20203 (VV Teil
habe), die dazu beitragen soll, dass die zum Schutz der schwerbehinderten Menschen beste
henden Bestimmungen den Belangen dieses Personenkreises entsprechend und am Einzel
fall orientiert angewandt werden. Die VV Teilhabe ist in ihrer jeweils gültigen Fassung Gegen
stand dieser Vereinbarung.

Die Inklusionsvereinbarung ist allen Dienststellenleitungen, dem oder der Inklusionsbeauftrag
ten gern. § 181 SGB IX, den Personalvertretungen, den Gleichstellungsbeauftragten und den 
Schwerbehindertenvertretungen zur Kenntnis und Beachtung zuzuleiten. Den Schulleitungen 
wird sie im Rahmen der nächstmöglichen überregionalen oder landesweiten Schulleiterinnen- 
und Schulleiterdienstbesprechung vorgestellt und erläutert. Außerdem sind alle Bearbeiterin
nen und Bearbeiter von Personalangelegenheiten über den Inhalt dieser Inklusionsvereinba
rung zu unterrichten. Die schwerbehinderten Menschen sind in geeigneterWeise zu informie
ren; hierbei wirken die jeweiligen Vertrauenspersonen mit.

Für die Umsetzung dieser Vereinbarung sind in erster Linie die Leitungen der Vorgesetzten 
Dienstbehörden, die Dienststellenleitungen und die oder der Inklusionsbeauftragte des Arbeit
gebers zuständig. Die Dienststellenleitungen haben in ihrem Geltungsbereich zu gewährleis
ten, dass die Mitarbeiterinnen der Personalsachbearbeitung sich mit den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches IX und den es ergänzenden Vorschriften (u.a. insbesondere die vorlie
gende Inklusionsvereinbarung) vertraut machen und diese umsetzen, den schwerbehinderten 
Menschen mit Verständnis begegnen und die notwendigen Hilfen gewähren.

Die Schwerbehindertenvertretungen (örtliche Vertrauenspersonen, Bezirksvertrauensperso
nen sowie Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen) leisten ihren Beitrag 
zur Umsetzung dieser Vereinbarung und zur Bewältigung schulischer Problemlagen. Hierbei 
werden sie von den Personalräten (örtliche Personalräte, Bezirkspersonalräte und Hauptper
sonalräte) gemäß § 69 Abs. 1, Nr. 6 und 7 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) un
terstützt.

Sofern zwischen der Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat unterschiedliche Auf
fassungen zu einer Maßnahme bestehen, ist dies nach § 178 Abs. 4 SGB IX und § 35 Abs. 2 
LPersVG zwischen den beiden Gremien mit dem Ziel der Einigung zu erörtern.

III. Anwendungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für die im Landesdienst stehenden schwerbehinderten Lehrkräfte, Pä
dagogischen Fachkräfte und das staatliche nichtpädagogische Personal an den staatlichen 
Schulen und den staatlichen Studienseminaren des Landes Rheinland-Pfalz. Sie gilt auch für 
die dort tätigen Landesbediensteten, die gemäß § 2 Abs. 3 und § 151 SGB IX schwerbehin
derten Menschen gleichgestellt sind. Eine Gleichstellung besteht nur dann, wenn diese durch 
die Agentur für Arbeit zuerkannt wurde; der entsprechende Bescheid ist vorzulegen.

3 Min.Bl. S. 281



IV. Maßnahmen zur schulischen Inklusion von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften 

1. Schwerbehindertenermäßigung

Die Stundenermäßigung für schwerbehinderte Lehrkräfte richtet sich nach § 10 der Lehrkräfte
Arbeitszeitverordnung (LehrArbZVO) vom 30. Juni 19994 in der jeweils geltenden Fassung. 
Anrechnungsstunden und Schwerbehindertenermäßigung dienen unterschiedlichen Zwecken. 
Schwerbehinderten Lehrkräften darf daher die Gewährung von Anrechnungsstunden nicht 
deshalb versagt werden, weil sie bereits eine Schwerbehindertenermäßigung erhalten. Für 
pädagogische Fachkräfte ist die Verwaltungsvorschrift „Beschäftigung von pädagogischen 
Fachkräften im Schuldienst“ vom 11. Mai 2014 (9414 B - Tgb.-Nr. 107/11 )5 zu beachten.

1.1 Begrenzte Dienstfähigkeit gemäß § 27 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und § 44 
Landesbeamtengesetz (LBG).

Sofern eine begrenzte Dienstfähigkeit festgestellt wird (§ 27 BeamtStG, § 44 LBG), ist zu
nächst das Maß der nach dem Gesundheitszustand leistbaren Unterrichtsstunden festzustel
len; davon ausgehend wird der Umfang des zu leistenden Dienstes festgelegt. Die Schwerbe
hindertenermäßigung kommt anschließend zum Abzug6.

1.2 Vorübergehend verminderte Dienstfähigkeit gemäß § 11 LehrArbZVO

In Fällen der Herabsetzung des Regelstundenmaßes wegen vorübergehend verminderter 
Dienstfähigkeit (§11 LehrArbZVO) ist seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Sorge dafür zu tragen, dass die Feststellungen des amtsärztlichen Gutachtens unter Einbe
ziehung bereits gewährter Ermäßigungs- und Anrechnungstatbestände (insbesondere 
Schwerbehindertenermäßigung) getroffen werden; bis Unklarheiten ausgeräumt sind, wird die 
Schwerbehindertenermäßigung weiter gewährt.

2. Benachteiligungsverbot

Nach § 164 Abs. 2 SGB IX dürfen Arbeitgeber schwerbehinderte Menschen nicht wegen ihrer 
Behinderung benachteiligen.

3. Unterrichtsverteilung, Klassenleitung, Stundenplan und Aufsichtsführung

Auf die persönliche Situation der schwerbehinderten Menschen ist Rücksicht zu nehmen, z.B. 
bei der Unterrichtsverteilung, Klassenleitung, Stundenplanerstellung, Raumzuweisung, Auf
sichtsführung, Mentorentätigkeit, zeitweisen Klassenzusammenlegung oder dem Unterrichten 
von Parallelklassen.

Daher haben die Dienststellenleitungen in jedem Schuljahr rechtzeitig vor der Erstellung der 
Einsatzpläne ein persönliches Gespräch mit dem schwerbehinderten Menschen über dessen 
Arbeitsbedingungen zu führen (Präventivgespräch). Das Gespräch dient dem gegenseitigen 
Austausch über die aktuelle Situation. Ziel ist ein Konsens, wie unter Beachtung der persönli
chen und der schulischen Belange ein behinderungsgerechter Einsatz erfolgreich gestaltet

4 GAmtsBI. S. 277
5 AmtsBI. S. 143
6 BVerwG, Urteil vom 30.08.2012, 2 C 82/10



werden kann und wie die Arbeitsfähigkeit des schwerbehinderten Menschen entsprechend 
dem Präventionsgedanken so lange wie möglich auf gleichem Niveau gehalten werden kann.

In dem Gespräch ist insbesondere zu erörtern, welche konkreten Maßnahmen hierzu erforder
lich sind und im betreffenden Schuljahr umgesetzt werden.

Die Dienststellenleitung lädt zu diesem Gespräch ein und erstellt über die Inhalte und getroffe
nen Vereinbarungen einen schriftlichen Vermerk, von dem die schwerbehinderte Lehrkraft 
eine Abschrift erhält (Formulierungsvorschläge werden den Dienststellenleitungen durch die 
ADD im Rahmen der jährlichen Aufforderung zum Führen der Präventivgespräche zugesandt). 
Auf Wunsch der betroffenen schwerbehinderten Lehrkraft wird die zuständige Schwerbehin
dertenvertretung zu diesem Gespräch hinzugezogen. Weitere Schul- oder Seminarleitungs
mitglieder können mit Einverständnis der schwerbehinderten Lehrkraft an dem Gespräch teil
nehmen.

Bei erstmaliger Vorlage eines Schwerbehindertenausweises während des laufenden Schul
jahrs und sofern von den getroffenen Vereinbarungen abgewichen werden soll, ist ebenfalls 
ein solches Gespräch zu führen.

3.1 Aufsichtsführung außerhalb von Unterricht und schulischen Veranstaltungen

Schwerbehinderten Lehrkräften mit den Merkmalen G, aG, B und/oder H ist die Aufsichtsfüh
rung zu erlassen, es sei denn, sie möchten auf eigenen Wunsch diesen Aufgabenbereich 
übernehmen. In diesem Fall ist durch die Schulleitung ein entsprechender Aktenvermerk zu 
fertigen.

Anderen schwerbehinderten Lehrkräften kann auf deren Antrag die Aufsichtsführung erlassen 
werden. Dies soll im Rahmen der Einsatzplanung besprochen werden; auf die Art der Behin
derung soll Rücksicht genommen werden.

Bei schwerbehinderten pädagogischen Fachkräften sind Art und Umfang der Aufsichtsführung 
im Rahmen der gebundenen Arbeitszeit außerhalb der Unterrichtsverpflichtung unter Berück
sichtigung der behinderungsbedingten Belange festzulegen.

3.2 Klassenzusammenlegungen und Unterricht in Parallelklassen

Klassenzusammenlegungen und das Unterrichten oder das Beaufsichtigen von Parallelklas
sen und/oder benachbarter Klassen sind schwerbehinderten Menschen nur dann zumutbar, 
wenn durch schulorganisatorische Maßnahmen keine anderweitige Lösung gefunden werden 
kann.

3.3 Ermäßigungsstunden

Die Ermäßigungsstunden dürfen nicht als Vertretungsreserve eingeplant werden.

3.4 Verteilung der Unterrichtszeit

Bei der Verteilung von Unterrichtsstunden auf die Arbeitstage sollen die gesundheitlichen Be
dürfnisse sowie die Art der Schwerbehinderung besonders berücksichtigt werden (z.B. unter
richtsfreier Tag, Nachmittagsunterricht). Grundsätzlich ist eine gleichmäßige Unterrichtsbelas
tung während des gesamten Schuljahres anzustreben.



Für schwerbehinderte Lehrkräfte darf die Unterrichtsverpflichtung sechs, für schwerbehinderte 
Pädagogische Fachkräfte sieben Unterrichtsstunden am Tag nicht überschreiten, es sei denn, 
es wird mit Einverständnis der Betroffenen eine andere Regelung getroffen.

3.5 Springstunden

Im Blick auf Springstunden muss auf die gesundheitlichen Bedürfnisse der schwerbehinderten 
Menschen sowie die Art der Schwerbehinderung Rücksicht genommen werden.

3.6 Unterrichtseinsatz bei vorübergehend verminderter oder begrenzter Dienstfähigkeit

Schwerbehinderte Menschen mit vorübergehend verminderter (§11 LehrArbZVO) oder be
grenzter Dienstfähigkeit (§ 27 BeamtStG, § 44 LBG) sind entsprechend der Intention des Wie
dereingliederungsprozesses in das Arbeitsleben bzw. des Erhalts ihrer Gesundheit einzuset
zen. Die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter hat dafür zu sorgen, dass der Unter
richtseinsatz entsprechend den amtsärztlichen Vorgaben erfolgt.

3.7 Einsatz an mehreren Schulen

Ein Einsatz schwerbehinderter Menschen an mehreren Schulen darf nur erfolgen, wenn die 
Betroffene oder der Betroffene zugestimmt hat. Diese Regelung gilt auch für Schulen mit dislo
zierten Standorten.

3.8 Ruhepausen

Bei teilnahmepflichtigen Dienstgeschäften (z.B. alle Konferenzen, Dienstbesprechungen, 
Sprechstunden) soll die Dienststellenleitung dafür sorgen, dass auf Wunsch Ruhepausen für 
schwerbehinderte Menschen gewährt werden.

3.9 Räumliche und technische Arbeitsbedingungen

Für schwerbehinderte Menschen ist die Arbeitsstätte behindertengerecht einzurichten und zu 
unterhalten sowie der Arbeitsplatz mit den erforderlichen technischen Geräten auszustatten, 
um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu fördern. § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und 5 und Satz 
2 und 86 SGB IX finden Anwendung.

4. Persönliche wöchentliche Unterrichtsverpflichtung

4.1 Die persönliche Unterrichtsverpflichtung ergibt sich nach § 2 Abs. 1 LehrArbZVO aus dem 
Regelstundenmaß (ggf. infolge Teilzeitbeschäftigung reduziert) zuzüglich Zurechnungen nach 
den §§ 4 und 5 LehrArbZVO sowie abzüglich zu gewährender Stundenanrechnungen (§ 8 
LehrArbZVO) und Stundenermäßigungen (§ 9 bis 11 LehrArbZVO).

4.2 Bei Unterrichtseinsatz einer schwerbehinderten Lehrkraft in der Oberstufe eines Gymna
siums mit neunjährigem Bildungsgang oder einer IGS ist zu berücksichtigen, dass in der Jahr
gangsstufe 13 die Vorhaltestunden nach § 4 LehrArbZVO zu erbringen sind.



Sollte diese unregelmäßige Verteilung der Unterrichtsverpflichtung behinderungsbedingt nicht 
umsetzbar sein, verbleibt es bei der ansonsten geschuldeten durchschnittlichen zu leistenden 
Arbeitszeit, bei Bedarf auch durch Vertretungsunterricht.

Absprachen zur Unterrichtsverteilung werden im Präventivgespräch getroffen.

4.3 Eine ungleiche Verteilung der Arbeitszeit nach § 7 LehrArbZVO ist nur mit dem Einver
ständnis der Lehrkraft möglich.

4.4 Mehrarbeit darf nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der schwerbehinderten bzw. 
gleichgestellten behinderten Lehrkraft und nur bis zum Schwellenwert angeordnet werden, 
siehe Ziffer 1.4.6 der Verwaltungsvorschrift „Mehrarbeit im Schuldienst“ vom 25. Mai 20187. 
Für geleistete Mehrarbeit ist der Zeitausgleich baldmöglichst zu gewähren.

4.5 Ausgefallene Unterrichtsstunden sind grundsätzlich in der Unterrichtswoche nachzuholen, 
in der sie angefallen sind, spätestens in der darauffolgenden Kalenderwoche. Das Nachholen 
kann auch in Form von Vertretungsstunden erfolgen.

5. Schulfahrten

Schwerbehinderte Menschen können nur mit ihrer Zustimmung als Leiterin oder Leiter oder 
als Begleitperson eingesetzt werden.

6. Studientage, Sportfeste, Schulfeste und andere schulische Veranstaltungen

Bei Studientagen, Sportfesten, Schulfesten und anderen schulischen Veranstaltungen müs
sen die berechtigten Belange des schwerbehinderten Menschen berücksichtigt werden. Bei 
Sportfesten können schwerbehinderte Menschen nur mit ihrer Zustimmung als Kampfrichterin 
oder Kampfrichter oder Riegenführerin oder Riegenführer eingesetzt werden.

7. Anwärterinnen und Anwärter für ein Lehramt; Lehrkräfte in der pädagogischen Ausbil
dung oder pädagogischen Zusatzausbildung für ein Lehramt

7.1 Da der Erhalt eines Ausbildungsplatzes und eine Ausbildung für junge Menschen von exis
tentieller Bedeutung sind, eröffnet das Land Rheinland-Pfalz zu jedem Einstellungstermin nach 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Lehramtsanwärter-Zulassungsverordnung die Möglichkeit, dass schwerbehin
derte Bewerberinnen und Bewerber gemeinsam mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern, 
für die die Versagung der Zulassung eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, bei der 
Vergabe von bis zu 10 v.H. der Ausbildungsplätze bevorzugt berücksichtigt werden.
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7.2 Die Schwerbehindertenvertretung ist am gesamten Einstellungsverfahren zu beteiligen, 
sobald sich schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber um einen Seminarplatz bewer
ben. Die Zuständigkeit in allen Prüfungsangelegenheiten der schwerbehinderten Anwärterin
nen und Anwärter liegt bei der Hauptvertrauensperson.

7.3 Bei den Zuweisungen zu den Seminaren und Ausbildungsschulen sind berechtigten, aus 
der Schwerbehinderteneigenschaft resultierenden Wünschen der Anwärterinnen und Anwär
ter nach Möglichkeit zu entsprechen. Insbesondere auf die Art der Behinderung ist Rücksicht 
zu nehmen, damit Betroffene ohne zusätzliche äußere Beeinträchtigung ihren Vorbereitungs
dienst absolvieren können. Hierzu zählen auch Erleichterungen bei Seminarveranstaltungen 
und an Ausbildungsschulen; Nummer 3 gilt entsprechend, soweit dies nicht dem Erreichen 
des Ausbildungsziels entgegensteht.

7.4 Sofern eine schwerbehinderte Anwärterin oder ein schwerbehinderter Anwärter die Anwe
senheit der Schwerbehindertenvertretung bei Unterrichtsbesuchen wünscht, ist die Hauptver
trauensperson einzuladen. Zum praktischen und mündlichen Prüfungstermin im Rahmen der 
Zweiten Staatsprüfung ist die Hauptvertrauensperson einzuladen, wenn die schwerbehinderte 
Kandidatin oder der schwerbehinderte Kandidat nicht schriftlich widerspricht. Die Hauptver
trauensperson hat das Recht, dem gesamten Verfahren beizuwohnen.

7.5 Auf die Verpflichtung zur Gewährung von Prüfungserleichterungen nach § 14 Abs. 2 Lauf
bahnverordnung und § 18 Abs. 2 der Landesverordnungen für die Ausbildung und Zweite 
Staatsprüfung wird hingewiesen. Damit werden die von den schwerbehinderten Menschen 
geltend gemachten berechtigten Prüfungserleichterungen gewährt.

7.6 Bei der Einstellung in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis von Lehrkräften zum Absol
vieren der pädagogischen Ausbildung für das Lehramt der Lehrerin oder des Lehrers für Fach
praxis und für das Lehramt der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an berufsbildenden Schulen 
sowie von Lehrkräften im Seiteneinstieg zum Absolvieren der pädagogischen Zusatzausbil
dung werden schwerbehinderte Menschen bei gleicher Eignung bevorzugt.

Im Rahmen der Einstellung und Ausbildung sind die Nummern 7.2 bis 7.4 entsprechend an
zuwenden. Auf die Verpflichtung zur Gewährung von Prüfungserleichterungen nach § 7 Abs. 
6 der Landesverordnung über die pädagogische Ausbildung und Prüfung für das Lehramt der 
Lehrerin oder des Lehrers für Fachpraxis und der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an be
rufsbildenden Schulen oder nach § 7 Abs. 4 der Lehrkräfte-Seiteneinstiegsverordnung wird 
hingewiesen. Nummer 7.5 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Zuständigkeit von örtlicher Vertrauensperson, Bezirksvertrauensperson und Hauptvertrau
ensperson orientiert sich im Grundsatz danach, in welchem Verantwortungsbereich die Ent
scheidungen gefällt werden.

8. Einstellungen in den Schuldienst

Für alle Einstellungen in den Schuldienst wird auf Nr. 4 der VV Teilhabe verwiesen.

Wegen der besonderen Verhältnisse bei den Einstellungen im Rahmen von PES, EQuL und 
VSP haben die Schulen Folgendes zu beachten:



Haben sich schwerbehinderte Menschen um eine Stelle beworben, ist die zuständige örtliche 
Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen unmittelbar nach Eingang hierüber zu unter
richten. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, in die entscheidungsrelevanten Teile 
der Bewerbungsunterlagen Einsichtzu nehmen. Sind schwerbehinderte Menschen zu Vorstel
lungsgesprächen geladen, hat die Schwerbehindertenvertretung das Recht, an allen Gesprä
chen teilzunehmen. Über die getroffene Entscheidung ist die Schwerbehindertenvertretung 
unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. Die Beteiligung der Schwerbehin
dertenvertretung entfällt, wenn der schwerbehinderte Mensch dies ausdrücklich schriftlich ab
lehnt.

9. Berufliche Förderung, dienstliche Beurteilung und schulfachliches Gutachten

9.1 Für die dienstliche Beurteilung schwerbehinderter Lehrkräfte gilt die Verwaltungsvorschrift 
„Dienstliche Beurteilung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen und Studienseminaren“ vom 8. 
März 2002 in der jeweils geltenden Fassung.

Danach ist rechtzeitig vor Abfassung der Beurteilung ein Gespräch mit der schwerbehinderten 
Lehrkraft und der Schwerbehindertenvertretung über den Umfang und die Auswirkungen der 
Behinderung auf Leistung, Befähigung und die weitere dienstliche Verwendung zu führen. Die 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung an diesem Gespräch sowie am Unterrichtsbe
such und der Eröffnung der Beurteilung (Ziffer 2.7.2 der VV Beurteilung) findet nur dann nicht 
statt, wenn der schwerbehinderte Mensch dies schriftlich gegenüber der Schwerbehinderten
vertretung ablehnt (§ 164 Abs. 2 SGB IX). Eine Ablehnung der Beteiligung der Schwerbehin
dertenvertretung ist auch für einzelne dieser Verfahrensschritte möglich. Die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ist in der Beurteilung zu vermerken; wurde die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung abgelehnt, so ist eine Kopie der schriftlichen Ablehnung den 
Unterlagen beizufügen.

9.2 Im Falle einer Nichtbewährung in der Probezeit oder der Nichtberücksichtigung für eine 
Beförderung werden im Rahmen der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nach § 178 
Abs. 2 S.1 SGB IX die Gründe mit der Schwerbehindertenvertretung erörtert. Bei Beförde
rungsentscheidungen hat die Schwerbehindertenvertretung das Recht auf Einsicht in die ent
scheidungsrelevanten Unterlagen aller betroffenen Lehrkräfte - auch der nicht behinderten - 
im Verfahren. Auf Wunsch der Lehrkraft erfolgt bezüglich der Gründe einer negativen Ent
scheidung ein Gespräch, zu dem die SBV einbezogen wird, sofern die Lehrkraft dies wünscht.

9.3 Bei Besetzungen von Funktionsstellen führt die zuständige Schulaufsichtsbeamtin oder 
der zuständige Schulaufsichtsbeamte vor der schulfachlichen Überprüfung mit der schwerbe
hinderten Bewerberin oder dem schwerbehinderten Bewerber ein Gespräch i.S.d. Nummer 
9.1. Satz 2.

Im Überprüfungsverfahren findet eine Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nur dann 
nicht statt, wenn der schwerbehinderte Mensch dies schriftlich gegenüber der zuständigen 
Schwerbehindertenvertretung ablehnt (§ 164 Abs. 1 S. 8 SGB IX). Hat die oder der Betroffene 
eine Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung abgelehnt, so ist jeweils eine Kopie der 
schriftlichen Ablehnung den Unterlagen beizufügen. Liegt keine Ablehnung vor, so hat die 
Schwerbehindertenvertretung das Recht zur Teilnahme am gesamten Auswahlverfahren 
(Konferenz, Kolloquium, bei Schulleiterstellen Unterrichtsbeurteilung einer Lehrkraft) aller 
- auch der nicht behinderten - Bewerberinnen und Bewerber und zur Einsicht in die entschei



dungsrelevanten Teile des Verfahrens. Zu beteiligen ist in Verfahren, die im für Bildung zu
ständigen Ministerium oder in der Staatskanzlei entschieden werden, die Hauptvertrauensper
son, ansonsten die Bezirksvertrauensperson. Bei schulartübergreifenden Verfahren ist die 
Schwerbehindertenvertretung der aufnehmenden Schulart zuständig. Die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ist in dem Besetzungsvorschlag darzulegen, dabei wird die ein
bezogene Vertrauensperson namentlich genannt.

Vor der Entscheidung über die Stellenbesetzung ist die zuständige Schwerbehindertenvertre
tung anzuhören (§ 178 Abs. 2 SGB IX).

Für Stellenbesetzungsverfahren an den Studienseminaren gelten die o.g. Regelungen ent
sprechend.

9.4 Bei der Vergabe leistungsbezogener Honorierung oder leistungsbezogener Besoldungs
bestandteile sind schwerbehinderte Menschen angemessen zu berücksichtigen. Ihrer Leis
tung ist die Bewertung so zuzuordnen, als wenn ihre Arbeits- und Leistungsfähigkeit nicht 
durch die Behinderung gemindert wäre.

10. Versetzungen und Abordnungen

Versetzungen oder Abordnungen können für schwerbehinderte Menschen mit erheblichen 
Schwierigkeiten und großen Belastungen verbunden sein. Sie dürfen daher nur mit Zustim
mung der Betroffenen, aus zwingenden dienstlichen Gründen oder in den Fällen durchgeführt 
werden, in denen die Abwägung der sozialen Interessen der Beschäftigten einer Schule unter 
Beachtung des Fürsorgeprinzips ein vorrangiges Schutzbedürfnis anderer Beschäftigter 
ergibt. Bei einer Versetzung oder Abordnung gegen den Willen der Betroffenen oder des Be
troffenen ist die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Über die Angelegenheit ist nach 
Möglichkeit Einvernehmen herzustellen. Kommt keine Einigung zustande, ist bei Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmern im Beschäftigtenverhältnis das Integrationsamt einzuschalten.

Im Übrigen ist vor der Versetzung oder Abordnung das Benehmen zwischen Personalvertre
tung und Schwerbehindertenvertretung herzustellen. Auf die Verpflichtung des Personalrats 
und der Schwerbehindertenvertretung gern. § 35 Abs. 2 LPersVG wird hingewiesen.

Begründeten Anträgen auf Versetzung oder sonstige Änderung des Arbeitsplatzes soll ent
sprochen werden.

Im Übrigen wird auf Nr. 7.6 der VV Teilhabe verwiesen.

11. Versetzung in den Ruhestand und Entlassung schwerbehinderter Beamtinnen und Be
amter, Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

11.1 Grundsätze

Auf Nr. 12 der VV Teilhabe wird hingewiesen.

11.2 In Angelegenheiten der Entlassung oder Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnis
ses schwerbehinderter Menschen hat vor der Entscheidung eine Anhörung der Schwerbehin
dertenvertretung zu erfolgen.



11.3 Soll das Dienst- oder Arbeitsverhältnis gegen den Willen des schwerbehinderten Men
schen beendet werden, sind §§ 168 bis 175 und 211 SGB IX zu beachten.

11.4 Bei erkennbaren personen-, Verhaltens- oder arbeitsplatzbedingten Schwierigkeiten im 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis, die zur Gefährdung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses füh
ren können, hat die Dienststellenleiterin oder der Dienststellenleiter präventive Maßnahmen 
im Sinne von § 167 SGB IX zu ergreifen.

Dabei kommt der Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 167 
Abs. 2 SGB IX bei schwerbehinderten Lehrkräften besondere Bedeutung zu.

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig, so klärt der 
Dienstherr mit Einverständnis der Betroffenen die Möglichkeiten, wie und mit welchen Hilfen 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden oder einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden 
kann.

Auf die Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement im Schuldienst und 
die Handreichung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement an Schulen und Studiense
minaren wird hingewiesen.

12. Aktenführung

12.1 Im Rahmen der Personalverwaltung ist sicherzustellen, dass die Schwerbehindertenei
genschaft bei allen Entscheidungen, bei denen sie inhaltlich von Bedeutung sein kann, be
rücksichtigt wird. Hierfür sind geeignete Vorkehrungen - auch im Rahmen der Informations
technik - zu schaffen.

Die Personalakten sind äußerlich so zu kennzeichnen, dass die Schwerbehinderteneigen
schaft sofort erkennbar ist.

Alle Mitteilungen an die Personalvertretung über beabsichtigte Personalmaßnahmen, die ei
nen schwerbehinderten Menschen betreffen, erhalten einen Hinweis auf die Schwerbehinder
teneigenschaft.

Zur Aktenführung wird auf Nr. 6 der VV Teilhabe verwiesen.

12.2 Der Dienststellenleiterin oder dem Dienststellenleiter ist es untersagt, ohne Einverständ
nis des betroffenen schwerbehinderten Menschen die Tatsache und Gründe der Schwerbe
hinderung vor dem Kollegium, Schülerinnen und Schülern oder Eltern darzulegen; es sei denn 
Entscheidungen, die einer Begründung bedürfen, stützen sich auf die Schwerbehindertenei
genschaft.

13. Sonderurlaub

Bei der Gewährung von Sonderurlaub bzw. Dienstbefreiung (insbesondere Arztbesuche und 
Therapien, die im Zusammenhang mit der Schwerbehinderteneigenschaft stehen und zum Er
halt der Arbeitskraft dienen) aus Anlässen, welche die Interessen von Menschen mit Behinde
rungen berühren, sind auf die besonderen persönlichen Verhältnisse schwerbehinderter Men
schen Rücksicht zu nehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch ein dienstliches Inte



resse am Urlaubszweck besteht (z.B. Mobilitätstraining für Blinde, hochgradig schwerbehin
derte und in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkte Menschen, Fortbildungsveranstaltun
gen für besondere Gruppen von behinderten Menschen).

14. Parkplätze

Soweit bei einer Dienststelle Park- bzw. Abstellmöglichkeiten vorhanden sind, ist auf Schwer
behinderte Menschen, die wegen der Art und Schwere der Behinderung auf den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind, besondere Rücksichtzu nehmen.

Stehen an einer Dienststelle keine ausreichenden Parkflächen zur Verfügung oder sind keine 
Parkflächen für schwerbehinderte Menschen besonders gekennzeichnet, so nimmt die Dienst
stellenleitung mit den zuständigen Stellen des Trägers Kontakt auf, um die Bereitstellung einer 
genügenden Anzahl von Parkplätzen oder die besondere Kennzeichnung zu erreichen.

Gegebenenfalls ist für die in Satz 1 bezeichneten schwerbehinderten Menschen auf deren 
Wunsch von der Dienststelle bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine Aus
nahmegenehmigung zum Parken während der Arbeitszeit auf bestimmten Flächen gern. § 46 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu beantragen.

V. Inklusion von schwerbehindertem nichtpädagogischem Personal

Die oben genannten Grundsätze, insbesondere das Gebot der Rücksichtnahme, gelten ent
sprechend für das nichtpädagogische Personal an den Schulen und Studienseminaren.

Insbesondere ist bei der Gestaltung der Arbeitsplätze, Verteilung der Arbeitszeit und Einbin
dung in organisatorische Abläufe darauf zu achten, dass den behinderungsbedingten Beein
trächtigungen soweit möglich Rechnung getragen wird.

VI. Zielvereinbarungen

Im Landesdienst sind zurzeit an Schulen und Studienseminaren ca. 47.600 Personen beschäf
tigt, davon sind etwas mehr als 1.300 Menschen schwerbehindert. Dies entspricht nicht der 
Mindestzahl von Arbeitsplätzen, an denen nach dem SGB IX schwerbehinderte Menschen 
beschäftigt sein sollen. Die Erhöhung der Quote wird angestrebt.

Diese Zielvereinbarungen unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Daher 
werden sie permanent durch die Schwerbehindertenvertretung, die Hauptpersonalräte und die 
Dienststelle überprüft und jeweils nach Bedarf im Einvernehmen fortgeschrieben.

1. Unterrichtungspflicht

Alle Schulleitungen und Seminarleitungen werden jährlich vom zuständigen Referat des für 
Bildung zuständigen Ministeriums über diese Inklusionsvereinbarung und die VV Teilhabe in
formiert.

Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für an der Übernahme einer Funktionsstelle in
teressierte Lehrkräfte sowie für schulische Führungskräfte wird über die Durchführung des 
SGB IX, die vorliegende Inklusionsvereinbarung und die VV Teilhabe angemessen informiert.



2. Übernahme in das Beamtenverhältnis

Da die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Berufsleben ein wesentlicher Faktor 
zur Schaffung gleicher Lebensbedingungen ist, stellt das Land Rheinland-Pfalz wegen seiner 
Vorbildfunktion schwerbehinderte Menschen und behinderte Menschen, die gemäß § 85 Abs. 
3 SGB IX schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, im Beamtenverhältnis ein, auch 
wenn als Folge ihrer Behinderung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit möglich ist. Voraussetzung 
für eine Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe und auf Lebenszeit ist eine nach amts
ärztlichem Zeugnis voraussichtliche Dienstfähigkeit von wenigstens fünf Jahren. Die Schulbe
hörde hat die Amtsärzte auf die für schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte Menschen 
geltenden Sonderregelungen hinzuweisen.

3. Ruhestandsversetzung auf eigenen Antrag

Schwerbehinderte beamtete Lehrkräfte können unter den Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 
LBG auf ihren Antrag auch während des Schuljahres in den Ruhestand versetzt werden, so
fern nicht unabweisbare dienstliche Gründe dagegenstehen. Sofern der Ruhestandsbeginn 
aus einer längeren Krankheitsphase heraus erfolgt, soll dem Antrag stattgegeben werden. Der 
Ruhestand beginnt mit dem Ende des Monats, in dem die Verfügung über die Versetzung in 
den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten zugestellt worden ist.

4. Feuerwehrlehrertätigkeit an Grundschulen

Einer Einstellung in den Schuldienst an Grundschulen steht nicht entgegen, wenn eine Bewer
berin oder ein Bewerber aufgrund ihrer oder seiner Schwerbehinderung die vorgegebene fünf
jährige Feuerwehrlehrertätigkeit nicht erfüllen kann.

VI. Schwerbehindertenvertretung

1. Bezug zur VV Teilhabe

Die hierzu getroffenen Ausführungen in der jeweils gültigen Fassung der VV Teilhabe gelten 
analog für den schulischen Bereich.

2. Freistellung der Vertrauenspersonen

Die Freistellung der Hauptvertrauenspersonen kann durch Dienstvereinbarung mit dem zu
ständigen Ministerium, die der Bezirksvertrauenspersonen und örtlichen Vertrauenspersonen 
durch Dienstvereinbarung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geregelt werden.

3. Arbeitsgemeinschaften

Die Schwerbehindertenvertretungen können sich im Bereich der Schulbehörde und des für 
Bildung zuständigen Ministeriums zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen, die sowohl 
Schulart- als auch Ebenen übergreifend sein können.



4. Jahresversammlungen

Gemäß § 178 Abs. 6 SGB IX hat die Schwerbehindertenvertretung auf allen Ebenen das 
Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung schwerbehinderter Menschen 
durchzuführen. Da im schulischen Bereich besondere Strukturen (insbesondere räumlicher 
Art) gegeben sind, können diese Versammlungen auch während der gebundenen Arbeitszeit 
stattfinden, soweit dies aufgrund schulorganisatorischer Gründe oder im Hinblick auf die ge
sundheitliche Situation der teilnehmenden schwerbehinderten Lehrkräfte erforderlich ist.

Alle schwerbehinderten Menschen an Schulen und Studienseminaren haben das Recht an der 
Jahresversammlung teilzunehmen. Die Dienststellenleitung ist vom Zeitpunkt der Versamm
lung rechtzeitig zu verständigen. Für die Teilnahme an der Jahresversammlung werden die 
schwerbehinderten Menschen freigestellt. Den schwerbehinderten Menschen werden die not
wendigen Fahrtkosten für die Reise von der Dienststelle zum Versammlungsort und zurück 
nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes erstattet. Einer dienstlichen Anord
nung oder Genehmigung bedarf es für die Fahrt zu dem Versammlungsort nicht.

5. Behandlung von Anträgen und Empfehlungen der Schwerbehindertenvertretung durch 
die Dienststelle

Anträge und Empfehlungen der Schwerbehindertenvertretung werden durch die Dienststellen
leitung zeitnah beschieden. Entspricht die Dienststelle einem Antrag der Schwerbehinderten
vertretung nicht, so ist dies entsprechend zu begründen.

6. Behandlung von Einwendungen der Schwerbehindertenvertretung durch die Dienst
stelle

Erhebt die Schwerbehindertenvertretung gegenüber der Dienststelle bei Personalmaßnah
men, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, Ein
wendungen, so ist ihr mitzuteilen, wie diese Einwendungen behandelt werden. Der Schwerbe
hindertenvertretung ist unverzüglich die getroffene Entscheidung mitzuteilen. Sofern schriftli
che Einwendungen der Schwerbehindertenvertretung nicht berücksichtigt wurden, ist dies 
schriftlich zu erläutern.

7. Vierteljahresgespräch mit der Dienststelle

Zu den an einer Dienststelle zwischen der Dienststellenleitung und dem jeweiligen Personalrat 
geführten Vierteljahresgesprächen wird die zuständige Vertrauensperson hinzugezogen 
(§ 178 Abs. 5 SGB IX).

Für die Teilnahme ist Dienstbefreiung, Unfallschutz und Reisekostenerstattung zu gewähren.

VII. Öffnungsklausel

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung können auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung 
in jeder Dienststelle ergänzende Vereinbarungen auf der Grundlage von § 166 SGB IX getrof
fen werden, die den Besonderheiten des jeweiligen schwerbehinderten Menschen in der 
Schule Rechnung tragen und die bei Bedarf fortgeschrieben werden können.



VIII. Schlichtung, Aufhebung von Maßnahmen

Kann zwischen der Dienststellenleitung und dem schwerbehinderten Menschen über Maßnah
men der schulischen Integration eine Einigung nicht erzielt werden, werden auf Wunsch der 
schwerbehinderten Lehrkraft die örtliche Vertrauensperson sowie eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des örtlichen Personalrats zur Schlichtung hinzugezogen.

Kann eine innerschulische Verständigung nicht herbeigeführt werden, entscheidet die Schul
aufsicht (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion). Auf Wunsch des schwerbehinderten Men
schen wird die Bezirksvertrauensperson sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bezirk
spersonalrats an der Schlichtung beteiligt.

Ebenso wird auf Antrag der zuständigen Schwerbehindertenvertretung ein Schlichtungsge
spräch geführt, wenn eine Personalmaßnahme umgesetzt werden soll, bei der eine Beteili
gung gemäß § 178 Abs. 2 SGB IX nicht durchgeführt wurde. Sofern eine Einigung nicht mög
lich ist, wird die ohne Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung getroffene Maßnahme o
der Entscheidung, die die Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen berührt, aufgeho
ben, soweit dies rechtlich möglich ist und die Schwerbehindertenvertretung nicht noch nach
träglich ihre Zustimmung zu der Maßnahme oder Entscheidung erteilt.

IX. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 01.03.2021 in Kraft. Sie kann mit einer Frist von einem Jahr ge
kündigt werden. Im Falle der Kündigung der Vereinbarung bleibt die geltende Vereinbarung 
bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung gültig.
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